
 

 

 

 

 

 

 

      

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 

 

                                                           

           
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierung sprä sidium Gießen 

Geldwä scheprävention - Ein Thema für mich?! 
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finanzunternehmen1 
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1 Dieses M erkblatt gilt nicht für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen! 
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A.  Geldwä scheprävention  –  Ein  Thema  für  mich?!  

Geldwäsche - das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität 
im ganz großen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne, 
sondern auch regional tätige Betriebe. Rechtschaffene Unternehmen werden von 
Kriminellen nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese versuchen dabei, 
Investitionen zu tätigen, mit denen illegal erworbene Gewinne aus schweren Straftaten 
so in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden, dass die illegale Herkunft des 
Geldes nicht mehr nachvollzogen werden kann. 

Dagegen  wendet  sich  das  Gesetz  über  das  Aufspüren  von  Gewinnen  aus  schweren  
Straftaten - Geldwäschegesetz (GwG) und verpflichtet in Deutschland tätige Wirtschafts-
akteure,  bei  der  Geldwäscheprävention  aktiv  mitzuwirken.  Die  mitwirkungspflichtigen  
Personen und Unternehmen werden daher auch „Verpflichtete“ genannt.  

Versäumnisse bei der Geldwäscheprävention, zu der auch die Verhinderung von Terro-
rismusfinanzierung  gehört,  können  für  Unternehmen  schwerwiegende  Folgen  haben.  
Der  wirtschaftliche  Schaden,  den  die  Betroffenen  im  Geldwäschefall  nicht  selten  erlei-
den,  ist  dabei  nicht  das  einzige  Problem.  Für  Pflichtverletzungen  nach  dem  GwG,  die  
keines  direkten  Bezugs  zu  einer  Geldwäschestraftat  bedürfen, können  Bußgelder,  bei  
fahrlässigen  Verstößen  bis  zu  50.000  Euro,  bei  leichtfertigen  Verstößen  von  bis  zu  
100.000  Euro  und  bei  vorsätzlichen  Verstößen  von  bis  zu  150.000  Euro  je  Einzelfall,  
verhängt werden. Je nach Schwere des Verstoßes kann die Höhe des Bußgeldes sogar  
bis zu 5 M illionen Euro oder bis zu 10 % des Vorjahresumsatzes betragen.  

Daneben  droht  ein  Imageverlust  
durch  die  im  Geldwäschegesetz  
vorgesehene  Veröffentlichung s-

pflicht. Die  Aufsichtsbehörden  ha-
ben  bestandskräftige  M aßnahmen  
und  unanfechtbare  Bußgeldent-
scheidungen  auf  ihren  Internetsei-
ten  für  die  Dauer  von  fünf  Jahren  
bekanntzumachen. Hierbei werden  
Art und Umfang des Verstoßes so-
wie die für den Verstoß verantwort-
lichen Personen genannt.  

Daneben  ermächtigt  das  Gesetz  
die  Aufsichtsbehörden  zu  M aß-
nahmen  und  Anordnungen,  um  
die  Einhaltung  der  geldwäsche-
rechtlichen Pflichten sicherzustel-
len.  Diese  können  im  Verwal-
tungsverfahren  auch  durch  emp-
findliche  Zwangsgelder  durchge-
setzt werden.  

„Wir ne hme n ke in Barge ld  und sind  

dahe r nicht ge fährde t.   

Banktransaktio ne n sind e ine  siche re   

Sache  ge ge n Ge ldwäsche !“  

„Ge ldwäsche r sind ausschlie ßlich auf  

schne lle , anonyme  Ge schäfte  aus.“  

„Wir ke nne n unse re  Kunde n.  

Ge ldwäsche  würde  in unse re n   

Proze sse n auffalle n!“  

„Wir sind e in mitte lständische s Unte rne h-

me n und in unse re m Ge schäftsfe ld we it  

we g von inte rnationale r Ge ldwäsche !“  

Typi sche  Irrtümer  in  Bezug  auf  Geldwä sche  
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Der Kreis der durch das GwG betroffenen Personen und Unternehmen ist groß. Eine 
genaue und abschließende Aufzählung findet sich in § 2 Absatz 1 GwG. Im Nichtfinanz-
sektor sind u. a. Per sonen und Unternehmen folgender Beruf sgruppen Verpflichtete 

nach dem GwG: 

  Güterhändler  (Personen, die gewerblich Güter veräußern, gleich in wessen Namen  
oder auf wessen Rechnung sie tätig sind, § 1 Absatz 9 GwG)  

 Kun stvermittler  und  Kun stlagerhalter  (soweit  die  Lagerhaltung  in  einem  Zollfrei-
gebiet erfolgt)  

 Finanzunternehmen  (Unternehmen  aus  dem  Finanzsektor  gemäß  §  1  Absatz  24  
GwG,  soweit  sie  nicht  bereits  von  den  § 2  Absatz  1 Nummern  1 bis  5,  7,  9,  10,  12  
oder 13 GwG erfasst sind)  

  Ver sicherung svermittler  nach  §  59  de s  Ver sicherung svertrag sge setze s, soweit  
sie bestimmte, in § 2 Absatz 1 Nummer 7 GwG aufgeführte Versicherungsprodukte  
vermitteln,  wie  beispielsweise  Kapitallebensversicherungen.  Ausnahme:  Versiche-
rungsvermittler, die nach § 34d Absatz 6 oder Absatz 7 Nummer 1 der Gewerbeord-
nung von der Erlaubnispflicht befreit sind   

  Immobilienmakler, die gewerblich den Abschluss von Kauf-, Pacht oder M ietverträ-
gen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohn-
räume vermitteln  

  Nicht  verkammerte  Recht sbei stände  und  registrierte  Personen  gemäß  §  10  des  
Rechtsdienstleistungsgesetzes,  wenn  sie  für  ihre  M andanten  an  der  Planung  und  
Durchführung  bestimmter  Geschäfte  mitwirken,  beispielsweise  bei  der  Verwaltung  
von  Geld,  Immobilien  oder  Wertpapieren  (beachten  Sie  bitte  die  unterschiedlichen  
Aufsichtszuständigkeiten in den Bundesländern)  

 Dien stlei ster  für  Ge sell schaften  und  Treuhandvermögen  oder  Treuhänder,  
wenn  sie  bestimmte  Dienstleistungen  erbringen  (zum  Beispiel  Gründung  von  Vor-
ratsgesellschaften  oder  das  Bereitstellen  eines  Sitzes,  einer  Geschäfts-,  Verwal-
tungs- oder Postadresse).  

Gehören Sie zu einer der betroffenen Personen- oder Berufsgruppen, sind Sie Verpflich-
teter nach dem GwG und Ihnen obliegen verschiedene Aufgaben, um Geldwäsche und  
Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Ihre Pflichten stützen sich auf drei  Säulen:  
 

Geldwä schege setz 

Sorgfalts-
pflichten 

in Bezug auf 

Kunden 

Verdachts-
meldungen 

Risiko-
management 

Geldwä scheprävention 
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Der Gesetzgeber verlangt von den nach dem GwG verpflichteten Personen und Unter-
nehmen  ein Ri sikomanagement, das aus zwei Teilen  besteht:  Einer von  Ihnen vorzu-
nehmenden  Risikoanalyse  und  hierauf  aufbauend  den  individuellen,  unternehmens- o-
der betriebsinternen  Sicherung smaßnahmen  gegen  Geldwä sche  und  Terrori smu s-

finanzierung.  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dies für Sie im Einzelnen bedeutet, erfahren Sie im Überblick auf den folgenden 
Seiten dieses M erkblatts. Weitere Informationen finden Sie in ergänzenden M erkblättern 
der Aufsichtsbehörden sowie den Auslegungs- und Anwendungshinweisen für den 
Nichtfinanzsektor zum Geldwäschegesetz. 

B. Ri sikomanagement 

Nicht alle Unternehmen brauchen die gleiche Risikovorsorge, um sich vor Geldwäsche  
und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Darum richten sich die gesetzlichen Anforde-
rungen an den jeweiligen Gefahren aus.  

Bei  einem  höheren  Geldwä scheri siko   sind  die  Anforderungen  an  da s  Ri sikomanage -

ment  höher,  bei  niedrigerem  Ri siko  geringer.  

Grund sätzlich  gilt: Nur wenn Sie die Ihnen drohenden Risiken kennen, können Sie Ihr
Unternehmen wirksam dagegen schützen.  

 

Die Verantwortung für das Risikomanagement trägt ein M itglied der Leitungsebene Ihres  
Unternehmens, das ausdrücklich zu benennen ist. Diese Person muss sowohl die Risi-
koanalyse als auch Ihre internen Sicherungsmaßnahmen genehmigen.  

Ri sikomanagement  = Ri sikoanaly se  +  Interne  Sicherung smaßnahmen   

Leitung saufgabe!  

Für Unternehmen sgruppen  gelten besondere Vorschriften, u.a. muss das M utterunter-
nehmen  die  Ri sikoanaly se  für  die  ge samte  Gruppe, das  heißt für alle  gruppenange-
hörigen Unternehmen, Zweigstellen und -niederlassungen durchführen. Interne  Siche-

rung smaßnahmen  mü s sen  gruppenweit  einheitlich   sein,  der  Geldwäschebeauf-
tragte muss eine gruppenweite  Strategie  zur  Verhinderung  von  Geldwä sche  erstel-
len und es muss der Informationsaustausch innerhalb der Gruppe sichergestellt sein.  

Für  bestimmte  Verpflichtetengruppen  gelten  die  nachfolgend  aufgeführten  Schwellen-
werte.  Ein  Risikomanagement  muss  eingerichtet  werden,  wenn  im  Rahmen  der  Ge-
schäftstätigkeit der Schwellenwert (bereits einmalig!) erreicht bzw. überschritten wird:   

 Kun sthändler:  Transaktionen ab 10.000 Euro (bar oder unbar) 

 Kun stvermittler  und  Kun stlagerhalter  (mit  Lagerhaltung  in  Zollfreigebieten): 
Transaktionen ab 10.000 Euro (bar oder unbar) 

 Edelmetallhändler  (wie beispielsweise Gold, Silber und Platin): Bartransaktionen ab 
2.000 Euro (Annahme und Abgabe von Bargeld) 

 Sonstige  Güterhändler:  Bartransaktionen  ab  10.000  Euro  (Annahme  und  Abgabe 
von Bargeld) 
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     I. Ri sikoanaly se (§ 5 GwG)

 
          

           

       

     
 

        
 
 
 
 
 

 

  

Immobilienmakler  benötigen dann ein Risikomanagement, wenn sie   

 den Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten oder 
 M iet- oder Pachtverträge mit einer monatlichen M iete oder Pacht (ohne Betriebskos-

ten, aber einschließlich der M iete über Nebenflächen) ab 10.000 Euro vermitteln. 

Bitte  beachten  Sie: Die Pflicht zur Einrichtung eines Risikomanagements gilt bereits ab  
einem die o.g. Schwellenwerte erreichenden Geschäft und auch bei aufgesplitteten Zah-
lungen  im  Rahmen  einer  Transaktion,  die  zusammen  den  betreffenden  Schwellenwert  
erreicht!  

Unabhängig   von Schwellenwert und Zahlungsart werden Sorgfaltspflichten (siehe Kapi-
tel  C und E)  ausgelöst, wenn  Tatsachen  entsprechend  § 10 Absatz  3 Nr.  2 bis  4 GwG  
vorliegen. Daneben ist die Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung (siehe Kapitel G)  
zu beachten.   

Um eine Verletzung der eigenen Aufsichtspflicht im Unternehmen (§ 130 Ordnungswid-
rigkeitengesetz) zu vermeiden, müssen Sie Ihre M itarbeiter über die Pflichten unterrich-
ten und deren Einhaltung sicherstellen.  

Grundvoraussetzung für eine angemessene Prävention ist, dass sich das Unternehmen 
zunächst über  sein individuelle s Ri siko Klarheit verschafft, indem es eine  sorgfältige, 

voll ständige und zweckmäßige Ri sikoanaly se er stellt, dokumentiert, regelmäßig 

prüft und ggf. aktuali siert. 

Dabei sind insbesondere folgende Risikofaktoren zu berücksichtigen: 

In  Anlage  1  de s  GwG  nennt  der  Gesetzgeber  dazu  Anzeichen  und  Faktoren  für  ein  
potenziell  geringere s  Ri siko, in  Anlage  2  für  ein  potenziell  höhere s  Ri siko. Die  dort  
genannten Anzeichen müssen Sie bei Ihrer Risikoanalyse und bei den konkreten Sorg-
faltspflichten  (siehe  Kapitel  C)  beachten.  Darüber  hinaus  enthält  die  nationale  Risiko-
analyse weitere Fallkonstellationen, die Ihnen helfen, Ihr Risiko vor Geschäftsabschlüs-
sen  und Transaktionen  besser  einzuschätzen  und die  Sie  bei der  Erstellung  Ihrer  Risi-
koanalyse heranziehen müssen.   

Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit von Ihnen verlangen, die Risikoanalyse vorzulegen.  
Unter engen Voraussetzungen können Sie bei der Aufsichtsbehörde den Antrag stellen,  
von der Pflicht befreit zu werden, die Risikoanalyse zu dokumentieren.  
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II. Interne Sicherung smaßnahmen und Geldwä schebeauftragter 

(§§ 6 und 7 GwG) 
 

 

 

 
 
 
 

 

              
          

          
     

 

 

 

 

 

    2. Geldwä schebeauftragter und Stellvertreter 
 

         
 

 

 

 

    3. Unterrichtung der Mitarbeiter 
 

 

              

 
 

      1. Interne Grund sätze, Verfahren und Kontrollen 

Ziel  = Erkannte  Ri siken   steuern  und  minimieren!  

Abgeleitet aus Ihrer Risikoanalyse müssen Sie – bezogen auf Ihr Geschäft und auf Ihre 
Kunden – organisatorische M aßnahmen schaffen, um angemessen auf die festgestellten 
Gefahren reagieren zu können. Die M aßnahmen müssen der jeweiligen Risikosituation 
entsprechen und diese hinreichend abdecken. 

Legen sie genau fest, wer  in Ihrem Unternehmen wann  und wie  die Vorgaben des Geld-
wäschegesetzes zu erfüllen hat. Geben Sie konkrete Handlungsanweisungen!  

Tipp:  Erste lle n  Sie   e in  „Ge ldwäsche handbuch“.  Le ge n  Sie   darin  fe st,  we r  in  we lche n  

Fälle n  die   Ide ntifizie rungs- und  Aufze ichnungspflichte n  wie   zu  e rfülle n  hat  und  

wie  mit auße rge wöhnliche n/ ve rdächtige n Sachve rhalte n und de r Me lde pflicht im  

Ve rdachtsfall umzuge he n ist. Re ge ln Sie  auch, we r die  Einhaltung de r Vorgabe n  

in  we lche n Abstände n  kontrollie rt und die   Kontrolle   dokume ntie rt.  Die s kann  Sie   

vor de m Vorwurf de s Organisationsve rschulde ns schütze n!  

Hinsichtlich der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten gilt es zu unterscheiden: 

  Die nach dem GwG verpflichteten Finanzunternehmen haben eine dafür qualifizierte  
zuverlässige  Person  als  Geldwäschebeauftragten  auf  Führungsebene  und  einen  
Stellvertreter zu bestellen und der Aufsichtsbehörde vorab anzuzeigen.  

 Für  alle  übrigen  Verpflichteten,  die  unter  die  Auf sicht  der  Länder  fallen, kann  
die Aufsichtsbehörde die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anordnen, wenn  
sie  es  für  risikoangemessen  hält.  Für  Güterhändler,  die  im  Bereich  hochwertiger  

Güter  tätig   sind, sieht das GwG vor, dass die Pflicht zur Bestellung eines Geldwä-
schebeauftragten in der Regel behördlich angeordnet (Allgemeinverfügung) werden  
soll.  

Alle  Personen,  die  mit  geldwäscherelevanten  Geschäftsvorfällen  in  Kontakt  kommen  
können, müssen neben den Pflichten des Geldwäschegesetzes und sonstigen Vorschrif-
ten  (unter  anderem  Datenschutzbestimmungen,  siehe  § 11a  GwG)  auch  die  gängigen  
Typologien  und  M ethoden  der  Geldwäsche  und  Terrorismusfinanzierung  kennen  und  
über Änderungen laufend informiert werden.  

Tipp: Dokume ntie re n Sie , we n Sie  wann, wie  und mit we lche n Inhalte n unte rrichte t 

habe n. 
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    4. Zuverlä s sigkeit süberprüfung der Mitarbeiter 
 

 

     5. Au slagerung interner Sicherung smaßnahmen („Out sourcing“) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

          
             

 

      
 

 

 

M itarbeiter,  die  mit  geldwäscherelevanten  Sachverhalten  befasst  sind,  müssen  Sie  in  
geeigneter  Weise  auf  ihre  Zuverlässigkeit  überprüfen.  Hält  sich  Ihr  Personal  an  das  
Geldwäschegesetz  und  Ihre  internen  Vorschriften?  Werden  Verdachtsfälle  gemeldet?  
Beteiligt sich Ihr Personal an zweifelhaften Geschäften? Überprüfen Sie dies insbeson-
dere durch Personalkontroll- oder Beurteilungssysteme.  

Unter bestimmten, in § 6 Absatz 7 GwG genannten Voraussetzungen ist eine vertragli-
che Auslagerung auf einen Dritten (Dienstleister) möglich. Der Dritte ist mit Sorgfalt aus-
zuwählen. Die Auslagerung müssen Sie Ihrer Aufsichtsbehörde vorab  anzeigen. In der  
Anzeige  sind  die  vertraglichen  Vereinbarungen  darzulegen.  Die  Verantwortung  für  die  
Sicherungsmaßnahmen und deren Durchführung bleibt stets bei Ihnen als Verpflichtete.  

B eacht en  Si e:  Die  Aufsichtsbe hörde  kann anordne n,  dass  Sie   die   für  Ihr  Unte rne hme n  

e rforde rliche n inte rne n Siche rungsmaßnahme n schaffe n!  

C.  Sorgfalt spflichten  in  Bezug  auf  Kunden  

„Know  your  cu stomer “ – Stellen  Sie   sicher,  da s s  Sie  Ihren  Kunden  kennen!  

Es  ist  die  zentrale  Verpflichtung  nach  dem  GwG,  dass  Sie  wissen,  mit  wem  Sie  Ge-

schäfte machen. Hierfür müssen Sie Ihren Kunden nicht nur identifizieren, sondern auch  
prüfen, ob die von ihm gemachten Angaben stimmen. Die von Ihnen einzuholenden Un-
terlagen müssen aufgezeichnet und aufbewahrt werden.  

Im folgenden Abschnitt geht es daher im Wesentlichen um folgende Sorgfaltspflichten:  

(1) die Identifizierung des Vertragspartners und der ggf. auftretenden Person, 
(2) die Prüfung, ob die für den Vertragspartner auftretende Person hierzu berechtigt ist, 
(3)  die Ermittlung und Identifizierung (§ 11 Abs. 5 GwG) des wirtschaftlich Berechtigten,  
(4) die  Feststellung,  ob  es  sich  bei  dem  Vertragspartner  oder  dem  wirtschaftlich  Be-

rechtigten um eine politisch exponierte Person handelt und   
(5) die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung. 

Der  konkrete  Umfang  dieser  Kundensorgfaltspflichten  muss  dem  jeweiligen  Geldwä-
scherisiko in Bezug auf den Vertragspartner, die Geschäftsbeziehung oder die Transak-
tion entsprechen. Dies kann von der Aufsichtsbehörde geprüft werden.  

Sind  Sie  nicht  in  der  Lage,  die  Sorgfaltspflichten  (1)  bis  (4)  zu  erfüllen,  dürfen  Sie  die  
Geschäftsbeziehung nicht begründen oder fortsetzen bzw. die Transaktion nicht durch-
führen und bestehende Geschäftsbeziehungen müssen dann beendet werden. Ein Ver-
stoß hiergegen kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  
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         I. Identifizierung, § 10 Ab satz 1 Nummer 1 GwG 

 
          1. Wer i st zu identifizieren? (§ 11 Ab satz 1 GwG) 

 

 

 
 

 

 

    

  

 

   Kunde 

(Vertrag spartner) 

Für den Kunden 

auftretende Per son 

Wirt schaftlich 

Berechtigter + + 

 

 
                   2. Wann i st zu identifizieren? (§ 11 Ab s. 1 u. 2, § 10 Ab s. 3, 6 u. 6a GwG) 

 

         
          

   
 

 

            

             

 

Im folgenden Abschnitt geht es um Sorgfaltspflichten bei mittlerem oder hohem Risiko. 
Es wird empfohlen, diese auch bei einem geringen Risiko anzuwenden. Ausführungen 
zu Sorgfaltspflichten bei geringem Risiko finden sich ansonsten unter D. 

Als Verpflichteter haben Sie bei  allen  neuen  Kunden  den Vertragspartner, gegebenen-
falls für diesen auftretende Personen (zum Beispiel Boten) und wirtschaftlich Berechtigte  
(siehe  unter Abschnitt II.)  zu  identifizieren.  Bei  bereit s  be stehenden  Ge schäft sbezie-

hungen/Stammkunden  müssen Sie risikoorientiert, insbesondere wenn sich maßgebli-

che Umstände beim Kunden ändern, die Angaben prüfen und gegebenenfalls eine Neu-
identifizierung vornehmen (§ 10 Absatz 3 und Absatz 3a GwG).   

Die Identifizierung muss vor Begründung der Geschäftsbeziehung beziehungsweise vor 
Durchführung der Transaktion erfolgen, das heißt beispielsweise vor Abschluss des 
Kauf- oder Versicherungsvertrages. 

Für die Kunstbranche, den Gold- und Edelmetallhandel, sonstige Güterhändler und Im-
mobilienmakler gibt es besondere Regelungen:  

 Kun sthändler müssen ihre Kunden dann identifizieren, wenn es sich um eine 

Transaktion im Wert von 10.000 Euro oder mehr handelt (bar oder unbar) 

  Kun stvermittler  und  Kun stlagerhalter  (mit Lagerhaltung in Zollfreigebieten) müs-
sen ihre Kunden dann identifizieren, wenn es sich um eine Transaktion im Wert von  
10.000 Euro oder mehr handelt (bar oder unbar)  

  Edelmetallhändler  (wie  beispielsweise  Gold,  Silber  und  Platin)  müssen  ihre  Kun-
den dann identifizieren, wenn sie Bartransaktionen ab 2.000 Euro tätigen (Annahme  
oder Abgabe von Bargeld)  

  Son stige  Güterhändler  müssen ihre Kunden nur dann identifizieren, wenn sie Bar-

tran saktionen  ab  10.000  Euro  tätigen (Annahme oder Abgabe von Bargeld)  

 Immobilienmakler  müssen Käufer  und  Verkäufer  der Immobilie identifizieren, so-
bald der Vertrag spartner  de s  Maklervertrage s  ein ern sthafte s  Intere s se  an der  
Durchführung  des  Immobilienkaufvertrages  äußert  und  die  Kaufvertragsparteien  
hinreichend bestimmt sind. Das ist bspw. der Fall, wenn eine Reservierungsverein-
barung  getroffen,  ein  Vorvertrag  abgeschlossen worden  ist.  Bei  einer  Vermietung  

oder  Verpachtung  ist  nur  die  Vertragspartei  des  M aklervertrags  zu  identifizieren  
und zwar dann, wenn eine monatliche Miete  bzw.  Pacht  (ohne Betriebskosten, aber  
einschließlich der M iete über Nebenflächen) von  10.000  Euro  oder  mehr  vereinbart  
wird.   
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3. Wie i st zu identifizieren? (§ 11 Ab satz 4, § 12 Ab sätze 1 und 2 und § 8 Ab-

 satz 2 GwG) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

  

  

   
 

   

 

     

 

   

 

   
  

     

Au szug au s 

amtlichem Regi ster 

oder Verzeichni s 

(i.d.R. Handelsregisterauszug) 

Natürliche Per son 

(Privatperson oder 
Einzelunternehmen) 

Juri sti sche Per sonen und Per-

 sonenge sell schaften 

(bspw. GmbH, OHG, KG, Verein, 

Genossenschaft) 

Gültiger amtlicher 

Au swei s 

(i.d.R. Personalausweis 
oder Reisepass) 

Kopien/Au sdruck fertigen oder Scan/Foto ab speichern. 

 

 

  

Die  Identifizierungspflicht  gilt  auch  dann,  wenn  kleinere,  in  Zusammenhang  stehende  
Beträge  die  Schwellenwerte  erreichen  und   schwellenwertunabhängig,  wenn  Tatsa-
chen  vorliegen,  die  darauf  hindeuten,  dass  es  sich  bei  den  Vermögenswerten,  die  im  
Zusammenhang mit der Transaktion oder Geschäftsbeziehung stehen, um den Gegen-
stand von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handelt  

Ausführlichere  Informationen  finden  Sie  auf  den  Internetseiten  der  Aufsichtsbehörden  
der  Länder  in  ergänzenden  M erkblättern  sowie  den  Auslegungs- und  Anwendungshin-
weisen für den Nichtfinanzsektor zum Geldwäschegesetz.  

Identifizieren  = Daten  erfa s sen,  prüfen,  dokumentieren  und  aufbewahren!  

Je  nachdem,  ob Ihr Vertragspartner  eine  natürliche  oder juristische Person/ Personen-
gesellschaft ist, müssen Sie unterschiedlich vorgehen:   

Achten  Sie  darauf,  dass  Ihnen  vorgelegte  Dokumente  tatsächlich  der  zu  identifizieren-
den Person zuzuordnen sind; bei natürlichen Personen: Lichtbildau swei s!  Die Identifi-
zierung muss grundsätzlich anhand eines gültigen  Originaldokumente s  erfolgen.  

Ist  dies  nicht  möglich,  beispielsweise  bei  Geschäften  über  das  Internet  oder  mit  dem  
Ausland, sieht das Geldwäschegesetz alternative M öglichkeiten wie elektronische Iden-
tifizierungssysteme  vor.  Eine  Ausweiskopie  oder  ein  Scan  per  M ail  genügt  im  Fall  der  
allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten jedoch nicht, um die Identitätsprüfung zu  
erfüllen!  
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           II. Wirt schaftlich Berechtigter (§ 3 und § 11 Ab satz 5 GwG) 
 

            
           

        
 

 

Folgende  Daten  mü s sen  Sie  erheben  (§ 11 Absatz 4, § 8 Absatz 2 GwG):  

Natürliche  Pe rson:  

  Vorname und Nachname 
  Geburtsort und -datum 
  Staatsangehörigkeit 
 Wohnanschrift 
  Art des Ausweises 
  Ausweisnummer 
  ausstellende Behörde 

Juristische Pe rsone n/ 
Pe rsone n(hande ls)ge se llschaft: 

  Name und Bezeichnung der juristischen  
Person oder Gesellschaft mit Rechts-
form (bspw. GmbH, AG, OHG, Genos-
senschaft)  

  Registernummer (falls vorhanden) 
  Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlas-

sung  
  Namen der M itglieder des Vertretungsorgans 

oder der gesetzlichen Vertreter 

Sie  haben  nicht  nur  die  Pflicht,  sondern  das  Recht,  voll ständige  Kopien  der  Doku-

mente  und  Unterlagen  anzufertigen  oder   sie  voll ständig  opti sch  digital  zu  erfa s-

 sen.  Kunden  oder  Vertragspartner  müssen  bei  ihrer  Identifizierung  mitwirken  und  die  

nötigen  Informationen  und  Unterlagen  zur  Verfügung  stellen  sowie  Änderungen  anzei-
gen (§ 11 Absatz 6 GwG).  

Liegen Tatsachen vor, die den Verdacht begründen, dass Ihr Vertragspartner gegen 
seine Pflicht aus § 11 Absatz 6 Satz 3 GwG verstößt, den wirtschaftlich Berechtigten zu 
offenbaren, löst dies die Pflicht zur Abgabe einer Verdacht smeldung aus (Kapitel G). 

Die Durchführung der Sorgfaltspflicht der Kundenidentifizierung kann von Ihnen auch auf  
einen geeigneten Dritten übertragen werden. Die Voraussetzungen für eine solche Aus-
lagerung können Sie den Auslegungs- und Anwendungshinweisen für den Nichtfinanz-
sektor  zum  Geldwäschegesetz  entnehmen.  Ebenso  finden  Sie  dort  weiterführende  In-
formationen über Identifizierungsmöglichkeiten.  

Kunden müssen bei ihrer Identifizierung nach dem GwG mitwirken!   
Verweigert  der  identifizierte  Kunde lediglich  das  Kopieren  bzw.  die  optisch digitalisierte  Er-

fassung  des  Ausweises,  führt  alleine  diese  Tatsache  nicht  zur  Beendigungspflicht  des  
§  10  Absatz  9  GwG,  da  die  Kopierpflicht  zu  den  Aufzeichnungspflichten  des  §  8  GwG  und  
nicht zu den Sorgfaltspflichten zählt. Es empfiehlt sich aber, auch diesen Sachverhalt zu do-
kumentieren.  

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle der Vertragspartner steht oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung 
eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. 

Bei  juristischen  Personen  zählt  zu  den  wirtschaftlich  Berechtigten  grundsätzlich  jede   
natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile  
hält  beziehungsweise  der  Stimmrechte  kontrolliert  oder  auf  vergleichbare  Weise  Kon-
trolle ausübt.  
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 Transpar enzr egist er 

 

 

 

 

 

Gerade bei juristischen Personen und Personengesellschaften kommt es häufig zu kom-
plexen  gesellschaftsrechtlichen  Geflechten. Ist Ihr  Vertragspartner  eine juristische  Per-
son, müssen Sie immer  den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln und identifizieren, ggf.  
können Sie dabei auf den sogenannten „fiktiven wirtschaftlich Berechtigten“ zurückgrei-
fen (siehe § 3 Absatz 2 Satz 5 GwG). Ihr Vertragspartner hat eine M itwirkungspflicht. Die  
Pflicht  zur  Identifizierung  schließt  ein,  die  Eigentums- und  Kontrollstruktur  der  juristi-
schen Person in Erfahrung zu bringen. Dies ist zu dokumentieren.  

Von wirtschaftlich Berechtigten müssen Sie zumindest den Namen erheben. Das GwG 
verfolgt einen risikoorientierten Ansatz. Sollten Sie im Einzelfall feststellen, dass ein 
erhöhtes Risiko besteht, müssen Sie darüber hinaus weitere Identifizierungsmerkmale 
erheben. Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift dürfen Sie jedoch unabhängig vom 
festgestellten Risiko erfassen. 

B eispi el e:  

De r  Enke l  (Ve rtragspartne r)  kauft  auf  Ve ranlassung  se ine s  Großvate rs  mit  de sse n  Ge ld  

(wirtschaftlich B er echtigt er) e in Schmuckstück als Ge sche nk für die  Großmutte r im We rt  

von 11.000 Euro und zahlt die se s bar.  

De r Ge schäftsführe r e ine r GmbH (auftre te nde  Pe rson) schlie ßt e ine n Kaufve rtrag übe r e in  

Fahrze ug name ns und im Auftrag de s Unte rne hme ns (Ve rtragspartne r) als Firme nfahrze ug  

und  zahlt  12.000  Euro  bar  an.  Als  wirtschaftlich  B er echtigt er  wird  de r  Ge se llschafte r  X  

e rmitte lt, de r 75% de r Ante ile  an de r GmbH hält.  

Weitere  Details  zur  Ermittlung  des  wirtschaftlich Berechtigten  entnehmen  Sie  bitte  den  
Auslegungs- und Anwendungshinweisen für den Nichtfinanzsektor zum Geldwäschege-
setz.  

Das Transparenzregister enthält Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten von Unterneh-
men  und  ist  erforderlich,  um  möglichst  genaue  Informationen  zu  wirtschaftlich  Berech-
tigten  zu  erhalten.  Damit  das  effektiv  funktioniert,  müssen  Unternehmen  in  möglichst  
vielen  Ländern  dazu  verpflichtet  sein,  Angaben  zum  wirtschaftlich  Berechtigten  zu   
machen.  In  Deutschland  wird  das  Transparenzregister  beim  Bundesanzeiger  Verlag  
GmbH geführt und kann unter www.tran sparenzregi ster.de  abgerufen werden.  

M itteilungspflichtig für deren wirtschaftlich Berechtigte sind juristische Personen des Pri-
vatrechts, eingetragene Personengesellschaften, Trusts, trustähnliche Rechtsgestaltun-
gen  sowie  deren  Verwalter,  die  ihren  Wohnsitz  oder  Sitz  in  Deutschland  haben  sowie  
Gesellschaften/  Vereinigungen  mit  Sitz  im  Ausland,  die  in  Deutschland  Immobilien  er-
werben (§ 20 Absatz 1 Satz 2 GwG). Diese müssen Daten an das Transparenzregister  
liefern.     

Das deutsche Transparenzregister nutzt und ergänzt die bereits vorhandenen Informa-
tionen anderer Register, bspw. des Handelsregisters. Daher verweist das Transparenz-
register  auf  in  anderen  Registern  vorhandene  Informationen.  Es  ist  kein  Vollregister,  
sondern erfüllt eher eine Portalfunktion, um Informationen zu verknüpfen.  
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     III. Politi sch exponierte Per sonen („PeP“) 

 

 

Sie als Verpflichteter können das Transparenzregister bei Ihren Feststellungen zum wirt-
schaftlich Berechtigten ihrer Geschäftspartner nutzen. Bei Begründung einer neuen Ge-
schäftsbeziehung mit einer inländischen juristischen Person oder Personengesellschaft  
(§ 11 Absatz 5 Satz 2 GwG) müssen Sie von Ihrem Geschäftspartner die Vorlage eines  
Nachweises über die Registrierung im Transparenzregister verlangen oder einen Trans-
parenzregisterauszug einholen. Abweichend davon ist es ausreichend, den Namen des  
wirtschaftlich  Berechtigten  aufzuzeichnen  (ohne  Registrierungsnachweis  im  Transpa-
renzregister oder ohne Auszug  aus dem Transparenzregister), wenn  sich die  Angaben  
zum  wirtschaftlich  Berechtigten  bereits  aus  den  elektronisch  abrufbaren  Dokumenten  
und Eintragungen gemäß § 20 Absatz 2 GwG ergeben (z. B. Eintragungen im Handels-
register).  

Hinw eis:   Die  Pflicht ge mäß § 11 Abs. 5 Satz 2 GwG, e ine n Nachwe is übe r die  Re gist-

rie rung  im  Transpare nzre giste r  zu  ve rlange n  ode r  e ine n  Auszug  de r  übe r  

das  Transpare nzre giste r  zugängliche n  Date n  e inzuhole n,  gilt  be i  „Be grün-

dung  e ine r  Ge schäftsbe zie hung“.  Das  GwG  unte rsche ide t  be grifflich  zwi-

sche n  de r  „Ge schäftsbe zie hung“  (§  1  Abs.  4  GwG)  und  de r  „Transaktion“   

(§ 1 Abs. 5 GwG). Be i de r Ge schäftsbe zie hung wird be im Zustande komme n  

de s Kontakts davon ausge gange n, dass die  Be zie hung von ge wisse r Daue r  

se in  wird.  Die   Einze ltransaktion  be i  e ine m  Güte rhändle r  löst  die   obe n  ge -

nannte  Pflicht nicht aus.   

Unstimmigkeiten zwischen von Ihnen erlangen Erkenntnissen zum wirtschaftlich Berech-
tigten und den Eintragungen im Transparenzregister müssen unverzüglich an die regis-
terführende Stelle (Bundesanzeiger Verlag GmbH) gemeldet werden (§ 23 a GwG).  

Die Einsichtnahme in das Transparenzregister ist abgestuft geregelt. Die meisten Daten 
sind jedoch seit Januar 2020 für jedermann zugänglich. 

Tipp:  Vie le  Aufsichtsbe hörde n ste lle n Dokume ntationsböge n zur Ve rfügung. Die se  le i-

te n Sie  durch alle  wichtige n Ide ntifizie rungsschritte .  

Zum  Personenkreis  der  sogenannten  "politisch  exponierten  Personen"  (kurz:  PeP)  ge-
hören  Personen,  die  ein  hochrangiges  öffentliches  Amt  im  In- oder  Au sland  ausüben  
oder  in  den  vergangenen  zwölf  M onaten  ausgeübt  haben  (§  15  Absatz  4  GwG).  Dies  
sind insbesondere die Staats- und Regierungschefs, aber auch Bundesminister und M i-
nister der Länder, soweit diese Bundesratsmitglieder sind, außerdem Parlamentsabge-
ordnete auf Bundesebene. Eine Aufzählung von PeP finden Sie im GwG (§ 1 Absatz 12  
GwG). Die EU-Kommission veröffentlicht eine Liste, in der die Bezeichnungen aller Äm-
ter innerhalb der EU aufgeführt sind, die einen PeP-Status begründen.  

Das  Geldwäschegesetz  verlangt,  dass  Sie  - unabhängig  von  Ihrer  persönlichen  Risi-
koeinschätzung im konkreten Fall - immer  mit angemessenen, risikoorientierten Verfah-
ren prüfen und feststellen, ob es sich bei Ihrem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich  
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E.  Ver stärkte  Sorgfalt spflichten  (§  15  GwG)  
 
 
 
 
 
 
    

   

 

 

 

 

  
  

  

  

 

  

Ver stärkte Sorgfalt spflichten 

Hohe s Ri siko 

(Risikoanalyse, 

Einzelfall) 

Auffällige 

Tran saktion 

Kunde aus 
Staat mit ho-

hem Ri siko 

PeP 

(politisch expo-

nierte Person 

 
 

 

 

 

 

         
           

            
      

 
 

 
 

 

Berechtigten um eine PeP, ein Familienmitglied einer PeP oder um eine bekannterma-
ßen einer PeP nahestehenden Person handelt. Beim Vorliegen des PeP-Status liegt ein  
erhöhtes Risiko vor und Sie müssen in Bezug auf den Kunden und die Geschäftsbezie-
hung/Transaktion verstärkte Sorgfaltspflichten beachten.  

Im  Regelfall  genügt  es,  Ihren  Vertragspartner  beziehungsweise  den  wirtschaftlich  Be-
rechtigten  hiernach  zu  fragen.  Die  ergänzende  Nutzung  einer  „PeP-Datenbank“  kann  
aber risikoangemessen sein, wenn Sie regelmäßig mit PeP-Kunden rechnen oder zu tun  
haben. Gleichzeitig sind die Angaben über den PeP-Status zu dokumentieren.  

D.  Vereinfachte  Sorgfalt spflichten  (§  14  GwG)  

Stellen  Sie  unter  Berücksichtigung  der  in  den  Anlagen  1  und  2  zum  GwG  genannten  
Risikofaktoren  (siehe  Kapitel  B)  fest,  dass  in  bestimmten  Bereichen  (zum  Beispiel  be-
stimmte  Kundengruppen,  bestimmte  Produkte)  nur  ein  geringe s  Ri siko  der  Geldwä-

 sche  oder  Terrori smu sfinanzierung  besteht,  dürfen  Sie  den  Umfang  der  unter   
Kapitel  C  beschriebenen  M aßnahmen  angemessen  reduzieren.  So  können  Sie  bei-
spielsweise die Überprüfung der Identität auch anhand anderer glaubwürdiger, geeigne-
ter Dokumente, die aus einer unabhängigen Quelle stammen, vornehmen. Sie müssen  
das  geringe  Risiko für  jeden  Fall  feststellen,  in  dem  Sie  vereinfachte  Sorgfaltspflichten  
anwenden  möchten.  Der  Umfang  Ihrer  M aßnahmen  muss  stets  ausreichen,  dass  Sie  
Verdachtsfälle erkennen und gegebenenfalls melden können.  

Achtung:  Auf  Ve rlange n  de r  Aufsichtsbe hörde   müsse n  Sie   (auch  für  de n  Einze lfall)   

darle ge n  könne n,  dass  de r  Umfang  de r  von  Ihne n  ge troffe ne n  Maßnahme n  risiko- 

ange me sse n ist!  

Entsprechend dem risikoorientierten Ansatz des Geldwäschegesetzes müssen Sie in 
den folgenden Fällen zu sätzlich zu den unter Kapitel C beschriebenen allgemeinen 
Sorgfaltspflichten verstärkte Sorgfaltspflichten erfüllen (§ 15 Absatz 4 bis 7 GwG). Diese 
lassen sich in fünf Fallgruppen einteilen: 

1. Sie stellen im Rahmen Ihrer Ri sikoanaly se  oder im Einzelfall  fest, dass ein höhe-

re s  Ri siko  der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.  

2. Ihr Vertrag spartner  oder  der  wirt schaftlich  Berechtigte  i st  eine  PeP, ein Fami-
lienmitglied oder eine bekanntermaßen einer PeP nahestehenden Person:  
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• Zustimmung eines M itgliedes der Führungsebene zur Begründung oder Fortset-
zung der Geschäftsbeziehung;  

• Herkunftsbestimmung der Vermögenswerte mit angemessenen M aßnahmen (ri-
sikoorientiert kann auch die Selbstauskunft des Kunden genügen);  

• Verstärkte, kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung. 

Hat die PeP ihr öffentliches Amt aufgegeben, sind die verstärkten Sorgfaltspflichten 
noch mindestens weitere 12 M onate danach zu beachten (§ 15 Absatz 4 GwG). 

3.  Es handelt sich um eine Geschäftsbeziehung oder Transaktion, an der ein Dritt staat  

mit  hohem  Ri siko  oder eine  in  diesem  Drittstaat ansässige  natürliche  oder juristi-
sche Person beteiligt ist:   

• Einholen zusätzlicher Informationen über den Vertragspartner, den wirtschaftlich 
Berechtigten und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung; 

• Zustimmung eines M itgliedes der Führungsebene zur Begründung oder Fortset-
zung der Geschäftsbeziehung;  

• Verstärkte, kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung; 
• Herkunftsbestimmung der Vermögenswerte und des Vermögens des wirtschaft-

lich Berechtigten (außer bei sogen. fiktiven wirtschaftlich Berechtigten) mit ange-
messenen  M aßnahmen  (risikoorientiert kann  auch  die  Selbstauskunft  des  Kun-
den genügen);  

• Einholen  von  Informationen  über  die  Gründe  für  die  Transaktion;  soweit  es  zur  
Beurteilung  der  Gefahr  von  Terrorismusfinanzierung  erforderlich  ist,  Einholen  
von Informationen über die geplante Verwendung der eingesetzten Vermögens-
werte;  

Die s  gilt  nicht  für  Zweigstellen von in der EU niedergelassenen verpflichteten Un-
ternehmen  und  für  Tochterunternehmen,  die  ihren  Standort  in  einem  Drittstaat  mit  
hohem  Risiko  haben,  sich  aber  uneingeschränkt  an  die  gruppenweiten  Strategien  
und Verfahren halten (§ 15 Absatz 3 Nr. 2 GwG).  

4. Sie sind ein Finanzunternehmen  nach § 2 Absatz 1 Nr. 6 GwG oder ein Ver siche-

rung svermittler  nach § 2 Absatz 1 Nr. 8 GwG und gehen mit der Geschäftsbezie-
hung  oder  Transaktion  eine  grenzüberschreitende  Korrespondenzbeziehung  ein  
und der Sitz des Vertragspartners liegt in einem Drittstaat:  

• Einholung ausreichender Informationen über Ihren Vertragspartner; 
• vor Begründung der Geschäftsbeziehung: Zustimmung eines M itglieds der Füh-

rungsebene  und  Festlegung  der  jeweiligen  Verantwortlichkeiten  der  Beteiligten  
in Bezug auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten;  

• Durchführung von M aßnahmen um sicherzustellen, dass keine Nutzung einer 
Bank-M antelgesellschaft oder von Durchlaufkonten seitens Ihres Vertragspart-
ners erfolgt. 

B eacht en Si e bitt e, dass die  ge nannte n ve rstärkte n Sorgfaltspflichte n auch dann durch-

zuführe n sind, we nn de r Sitz de s Ve rtragspartne rs im Europäische n Wirtschaftsraum ist,  

abe r Ihre  Risikoanalyse  e in höhe re s Risiko e rgibt.  
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5. Die Transaktion ist be sonder s komplex oder groß, läuft ungewöhnlich ab oder 
erfolgt offen sichtlich ohne wirt schaftlichen oder rechtmäßigen Zweck: 

• Untersuchung  der Transaktion  hinsichtlich Geldwäsche- oder Terrorismusfinan-
zierungsrisiken und hinsichtlich der Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung,  

• verstärkte kontinuierliche Überwachung  der dieser Transaktion zugrundeliegen-
den Geschäftsbeziehung, sofern eine vorhanden ist.   

Können Sie die verstärkten Sorgfaltspflichten nicht durchführen, dürfen Sie die 
Geschäftsbeziehung nicht begründen und/oder die Transaktion nicht durchführen. 

F.  Aufzeichnung  und  Aufbewahrung  (§  8  GwG)   

B eacht en  Si e  bitt e:  

 Hinw eis e  zu  Drittstaat en  mit  hoh em  Risiko  finde n Sie  auf de r We bsite  de r  

FIU unte r de r Rubrik „Fachliche  Informatione n/ Drittlände r“.  

  Das  Bunde sfinanzministe rium  kann  n eu e  Fallgrupp en  für  ve rstärkte   Sorg-

faltspflichte n schaffe n.  

  Die   zuständige n  Aufsichtsb ehörd en  könne n  die   Durchführung  ve rstärkte r  
Sorgfaltspflichte n  anordn en  und  Ve rstöße   ge ge n  die   Anordnung  mit  e ine r  
Ge ldbuße  ahnde n.  

Dokumentation:  Alle  relevanten  Informationen  aufzeichnen  und  aufbewahren  

Die im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingeholten  
Informationen,  zum  Beispiel  zum  Vertragspartner,  aber  auch  über  Geschäftsbeziehun-
gen und Transaktionen – insbesondere Transaktionsbelege – sind in geeigneter Weise  
aufzuzeichnen und aufzubewahren.  

Darüber hinaus sind insbesondere auch zu dokumentieren:  

  die Informationen über die Durchführung und Ergebnisse von Risikobewertungen 
und über die Angemessenheit der daraufhin ergriffenen M aßnahmen, 

  die  Untersuchungsergebnisse  über  außergewöhnliche  Transaktionen  und  Erwä-
gungs- und Entscheidungsgründe im Hinblick auf Sachverhalte, die eine Verdachts-
meldepflicht auslösen könnten und die  

  getroffenen M aßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten 

Die Aufbewahrung sfri st  für diese Unterlagen beträgt fünf  Jahre. Sie beginnt mit dem  

Schluss  des  Kalenderjahres,  in  dem  die  pflichtauslösende  Geschäftsbeziehung  endet.  
In den übrigen Fällen beginnt sie mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die jewei-
lige Angabe festgestellt worden ist.   Die Frist kann auf bis zu zehn Jahre erweitert wer-
den,  soweit  andere  gesetzliche  Bestimmungen  über  Aufzeichnungs- und  Aufbewah-
rungspflichten eine längere Frist vorsehen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die  
Unterlagen unverzüglich  zu  vernichten.  
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       I. Meldepflicht (§ 43 Ab satz 1 GwG) 

 

 
 
 
 
 
 

  

  

   

  

  
  

  

 

Kriminelle Herkunft 

der Vermögenswerte 

Zusammenhang mit 
Terrorismusfinanzierung 

Vertragspartner legt wirt-
schaftlich Berechtigten 

nicht offen 

Verdacht smeldung 

 
 
 
 
 

 
 
 

         II. Form der Meldung (§ 45 Ab satz 1 GwG) 
 

 

          III. Kon sequenzen einer Meldung (§§ 46, 47 Ab satz 1 GwG) 
 

 
            
       

 

G.  Verdacht sfälle  und  Meldepflichten  (§§  43  ff.  GwG)  

Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass Vermögenswerte eine illegale Herkunft haben (es  
sich also um „schmutziges Geld“ handelt) oder stehen die Vermögenswerte im Zusam-
menhang  mit  Terrorismusfinanzierung  oder  hat  der  Vertragspartner  Ihnen  gegenüber  
nicht offengelegt, ob er für einen wirtschaftlichen Berechtigten handelt, so  sind  Sie  ver-

pflichtet, diesen Sachverhalt unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen „Financial Intelligence Unit“ (FIU) zu melden. Unbenommen bleibt Ihnen, ob  
Sie daneben eine Strafanzeige nach § 158 Strafprozessordnung stellen.  

Wichtig:  Die   Me lde pflicht  gilt  dabe i  unabhängig  von  de r  Höhe   de s  Ge schäfts  (be i  Güte r-

händle rn, Ve rpflichte te n aus de r Kunstbranche  und de r Ve rmittlung von  Mie tve rträge n also  

auch be i Unte rschre itung de r e inschlägige n Schwe lle nwe rte ) und de r Zahlungsart (bar ode r  

unbar).   

Die  Verdachtsmeldung  an  die  FIU  hat  grundsätzlich  elektronisch  zu  erfolgen.  Nur  aus-
nahmsweise ist eine Übermittlung auf dem Postweg zulässig. Diese und andere abwei-
chende   Regelungen   finden Sie in unserem ergänzenden Merkblatt  zum  Meldeverfah-

ren  für  Verdacht smeldungen  nach dem GwG oder unter www.fiu.bund.de.  

Nach Abgabe einer Verdachtsmeldung darf das zugrundeliegende Geschäft nicht durch-
geführt  werden,  es  sei  denn,  ein  derartiger  Aufschub  des  Geschäfts  würde  die  Aufklä-
rung  einer  Straftat  behindern.  Erst  nach  Zustimmung  der  FIU  oder  der  Staatsanwalt-
schaft oder nach Ablauf des dritten Werktags nach Abgabe der Verdachtsmeldung darf  
das Geschäft durchgeführt werden, wenn die FIU oder die Staatsanwaltschaft die Durch-
führung nicht untersagt haben. Eine Zustimmung zur Durchführung der Transaktion (ex-
plizit oder durch Fristablauf) bedeutet weder, dass die Transaktion legalen Hintergrund  
hat, noch dass die Anhaltung oder die Verdachtsmeldung unberechtigt waren. Derartige  
Prüfungen sind vom Verpflichteten in eigener Verantwortung durchzuführen.   

Sie dürfen Ihren Vertragspartner und sonstige Dritte nicht darüber informieren, dass Sie 
eine Verdachtsmeldung abgegeben haben oder abgeben werden. 

Unter  bestimmten  Voraussetzungen  hat  eine  Verdachtsmeldung  strafbefreiende  Wir-
kung (siehe § 43 Absatz 4 GwG).  

- 16 -

http:nachdemGwGoderunterwww.fiu.bund.de
https://www.fiu.bund.de


    

 

     IV. Kontaktaufnahme mit der FIU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen  zum  Verfahren  bei  den  Verdachtsmeldungen  und  die  direkten  Kontakt-
möglichkeiten  zur   Generalzolldirektion  (FIU)  finden  Sie  unter  www.fiu.bund.de  und  
https://goaml.fiu.bund.de. Bitte  beachten  Sie,  dass  Sie  sich  als  Verpflichteter  nach  § 2  
Absatz 1 GwG unabhängig von einer Verdachtsmeldung bei der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen (FIU) elektronisch registrieren müssen (§ 45 Absatz 1 Satz  
2  GwG).  Diese  Verpflichtung  trifft  Sie  spätestens  ab  dem  01.01.2024  (vgl.  die  Über-
gangsvorschrift in § 59 Absatz 6 GwG)  

H.  Weitere  Informationen  

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Internetseiten Ihrer Aufsichtsbe-
hörde und insbesondere den ergänzenden M erkblättern und Formularen sowie den so-
wie  den  Auslegungs- und  Anwendungshinweisen  für  den  Nichtfinanzsektor  zum  Geld-
wäschegesetz.  
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     oder 0641/303-3388 (Hotline)  

  
 

 geldwaeschepraevention@rpgi.hessen.de  
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

www.rp-gie s sen.he s sen.de  

Pfad: Innere s & Arbeit – Gefahrenabwehr - Geldwä schege setz 

Das Regierungspräsidium Gießen ist nach § 50 Nr. 9 GwG die zuständige Aufsichtsbe-
hörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsek-
tor.  

Ihr Kontakt: 

Regierungspräsidium Gießen 
Dezernat 22 

Dr. Silvia Heckmann  
Telefon: 0641/303-2233 

Telefax: 0641/303-1169 

E-M ail:

Dieses M erkblatt soll - als Service Ihrer Aufsichtsbehörde – nur eine möglichst allgemein verständliche Hil-
festellung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher  
Sorgfalt erstellt wurde, kann keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit übernommen werden. Grundlage  
ist das Geldwäschegesetz (GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl I, Nr. 39, S. 1822ff), zuletzt geändert am 12.  
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602).  

Herausgeber:  

Regierungspräsidium Gießen  

Landgraf-Philipp-Platz 1-7  

35390 Gießen 

Stand: Juni 2020 
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